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Laut VDE 0298 Teil 3, Abschnitt
9.3.13, ist es gestattet, eine Leitung vom
Typ H07RN-F fest zu verlegen. Aller-
dings bleibt die Frage nach dem »Wie«
offen. 

Ist es gestattet, unter Zugrundele-
gung der allgemeinen Grundsätze der
Leitungsverlegung, eine flexible Leitung
fest zu verlegen? Die VDE 0100 Teil
520 bezieht sich auf mehraderige Kabel
und Mantelleitungen. Bei H07RN-F
handelt es sich m.E. weder um das eine,
noch um das Andere.

Welche der folgenden Verlegearten
von H07RN-F 3G1,5 ist Ihrer Meinung
nach fachgerecht und entspricht den ein-
schlägigen Vorschriften?
1) Leitung waagerecht mit Nagelschel-

len auf Holzverkleidung verlegt
(Schellenabstand 300mm)

2) Leitung waagerecht mit Abstands-
schellen über Putz verlegt (Schellen-
abstand 300mm)

3) Leitung senkrecht im Kunststoff-Pan-
zerrohr auf Mauerwerk verlegt

4) Leitung senk- und waagerecht im Lei-
tungsführungskanal verlegt

5) Leitung unter Putz ohne Schutzrohr
verlegt

6) Leitung mit Schutzrohr (z.B. FBY)
unter Putz verlegt

7) Leitung in wärmegedämmter Hohl-
wand (Rigips) lose verlegt

8) Leitung lose auf offener Blechkabel-
rinne verlegt

Bitte geben Sie in Ihrer Antwort auch
an, aus welchem Teil der VDE Sie Ihre
Meinung ableiten.

C. E., Bayern

In der Regel flexible Leitungen
nicht fest verlegen

Flexible Leitungen sollten grundsätzlich
nicht fest verlegt werden. Ausnahmen
nennen z.B. die Normen der Reihe 0100
Gruppe 700 (DIN VDE 0100 Teil 708,
Teil 722, Teil 724 etc.). 

Die feste Verlegung von flexiblen Lei-
tungen (hier H07 RN-F 3G1,5) sollte
zusätzlich nur in provisorischen Bauten,
z.B. Wohnbaracken, auf Putz (siehe DIN

VDE 0298 Teil 300 Abs. 4.4.2) und
unter Beachtung der Herstellerangaben
(siehe auch DIN VDE 0100 Teil 520)
erfolgen.

Feste Verlegung in 
provisorischen Bauten

Vorausgesetzt, dass Sie in den Hersteller-
angaben keine abweichenden Angaben
für die Verwendung der betreffenden
Leitungen vorfinden und die Zusatzbe-
dingungen aus DIN VDE 0100 beach-
ten, lassen sich hiermit folgende Aussa-
gen treffen:
a) In nicht provisorischen Bauten (einige

Ausnahmen sind oben genannt) sollte
keine der von Ihnen genannten Instal-

lationsarten durchgeführt werden.
Die direkte Verlegung von flexiblen
Leitungen im oder unter Putz ist
grundsätzlich nicht erlaubt.

b) In provisorischen Bauten können die
von Ihnen genannten Installationsar-
ten, bei der Verwendung von geeigne-
ten Befestigungsmaterialien, ausge-
führt werden. Dieses habe ich Ihnen
zum besseren Verständnis in der
Tabelle zusammengefasst. 

Abschlussbetrachtung 

Das Bild zeigt Ausschnitte aus den
Datenblättern eines hier nicht näher
benannten Herstellers für Gummi-
schlauchleitungen (H07RN-F).

Ausschnitt aus dem Datenblatt eines Herstellers

Feste Verlegung einer flexiblen Leitung
DIN VDE 0100 Teil 708, Teil 722 und Teil 724

FRAGESTELLUNG

ANTWORT
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H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Telefax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
lich sind.

Mit der Änderung der »Kennung« von
Elektrobauteilen ist eine für mich gute
Bezeichnung untergegangen. Teilweise
bezeichnen Sie in Ihren Praxis-Schu-
lungsbeispielen eine Induktivität immer
noch mit »L«, obschon in der Norm
DIN EN 61346-2 dafür ein »R« vorge-
sehen ist.

Es ist nicht gut, wenn ohmsche
Widerstände und Drosseln (Induktivitä-
ten) die gleiche Bezeichnung erfahren,
weil doch das Schaltbild, das Stromver-
halten und anderes Verhalten wie auch
EMV grundverschieden sind.

Die Bezeichnung R, C, L für diese
verschiedenen Bauteile war da eindeutig
und korrekt. Die meisten anderen Kenn-
buchstaben sind da schon klarer zuzu-
ordnen.

Wie soll man nun in Zukunft diese
Unterschiede handhaben, strikt normge-
recht oder zurück zur alten (Recht-
schreib-)Form?

E. H., Italien

Norm nicht rechtsverbindlich

Normen haben keinen rechtsverbind-
lichen Charakter, wenn in ihnen keine
Sicherheitsaspekte angesprochen wer-
den. Zu diesen Normen gehört auch
DIN EN 61346-2. Damit bleibt es dem
Anwender überlassen, ob er diese Norm
im Einzelfall für die Ausführung seiner
Arbeiten heranzieht.

Erst wenn die Einhaltung der Norm
vertraglich vereinbart wird, dann muss
sie angewendet werden. Dies bedeutet

für jeden Auftragnehmer, dass er sich
grundsätzlich die Vorbemerkungen und
Vertragsvereinbarungen genau durchle-
sen muss, um nicht bei der Abnahme
(z.B. der Dokumentation) böse Überra-
schungen zu erleben.

Anwendung der Norm ist aber
geboten

Für die Darstellung nach Norm sind also
die neuen Bezeichnungen zu wählen. Für
nicht normgerechte Skizzen oder Zeich-
nungen können Sie alle möglichen
Bezeichnungen, also auch die »alten«,
wählen. Da für die Zukunft damit zu
rechnen ist, dass sich die Bezeichnungen
nach DIN EN 61346-2 durchsetzen,
sollte diese Norm jedoch grundsätzlich
angewendet werden.

R. Soboll

Zum Begriff Induktivität
DIN EN 61346-2

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Eine allgemeingültige Aussage für
den genannten Leitungstyp kann hier
nicht getroffen werden. Sie müssen
immer die Empfehlungen und Daten-
blätter des Herstellers sowie die Errich-
ternormen beachten. 

Bei Abweichungen von den empfoh-
lenen Verwendungsarten kann im Falle
eines Schadens immer der Errichter zur
Verantwortung gezogen werden. 

Für die Gebäudeinstallation würde
ich die von Ihnen genannten Installa-
tionsarten nur in Ausnahmefällen und
unter Berücksichtigung des Einzelfalls
zulassen.

R. Soboll

Verlegearten

Mögliche feste Verlegung einer flexiblen Gummischlauchleitung H07 RN-F

Installationsart
laut Anfrage

Zulässig
ja nein

Anmerkung

1. X Der Befestigungsabstand kann DIN VDE 0298 Teil 300 (Ausgabe
02/2004) Tabelle 5 entnommen werden. Bei einem Leitungs-
durchmesser zwischen 9mm und 15 mm gelten für den waage-
rechten Abstand maximal 300 mm und für den senkrechten
Abstand maximal 400 mm.

2. X Wie 1.
3. X Leitung so kurz wie möglich, max 1,5m empfohlen, 

sonst nach Herstellerangaben.
4. X Bei senkrechter Verlegung so kurz wie möglich (siehe 3.), 

sonst zusätzliche Befestigung im Kanal.
5. X Nur zulässig, wenn diese Verlegung vom Hersteller

ausdrücklich erlaubt wird.
6. X Wie 3.
7. X Wie 3.
8. X

Anmerkung: Die angegebenen Verlegearten sind für den Leitungstyp H07 RN-F in den Normen DIN
VDE 0100 Teil 520 und DIN VDE 0298 Teil 4 zurzeit nicht vorgesehen.


